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Finanzierungsratgeber
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Weiterbildung
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Wir freuen uns über Ihr Interesse an einem 
berufsbegleitenden Weiterbildungsprogramm 
der Hochschule Wismar, University of Applied 
Sciences: Technology, Business and Design. 
Sie haben sich für ein Studium oder eine Wei-
terbildung bei uns entschieden – nun geht es 
an die Planung und Umsetzung. Neben orga-
nisatorischen Aspekten, wenden sich viele mit 
Fragen zur Finanzierung an uns: „Zahlt man 
den Semesterbeitrag auf einmal oder ist eine 
Ratenzahlung möglich? Gibt es auch für be-
rufsbegleitende Weiterbildungsangebote För
derungen? Und wie kann mich meine Chef:in 
unterstützen?“
Wir lassen Sie nicht allein mit Ihren Fragen und 
haben Ihnen hier eine Reihe von unterschiedli-
chen Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten 
zusammengestellt. Zu allen Förderungen fin-
den Sie Links, unter denen Sie weitere, aktu-
elle Informationen zum Thema bekommen. 
Wir hoffen, dass Sie mit Hilfe unseres Finan-
zierungsratgebers die für Sie geeignete För-
derung finden. Sollten Fragen offen bleiben, 
können Sie uns gern persönlich kontaktieren. 

Willkommen 
bei WINGS

Dipl.-Kff. Dagmar Hoffmann
Geschäftsführerin
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Ein Fernstudium bedeutet nicht nur eine Umstellung im Ablauf 
Ihres Alltags, auch in finanzieller Hinsicht sind ein Studium 
oder eine Weiterbildung eine längerfristige Investition. Viele 
Interessierte stellen sich daher die Frage, wie sehr sie sich in 
Krisenzeiten mit dem Fernunterrichts- oder Weiterbildungs-
vertrag zusätzlich belasten.

atürlich ist das erklärte Ziel, die Weiterbildung oder das Studium 
schnell und effizient abzuschließen. Sollte es bei Ihnen in dieser Zeit 
jedoch zu unvorhergesehenen Umständen kommen, bieten wir Ihnen 

mehrere Möglichkeiten, den Vertrag mit uns zu pausieren oder aufzulösen. 
So können Sie etwa Ihr Studium aus unterschiedlichen Gründen semester-
weise unterbrechen. Sie sind also nur für 1 Semester fest gebunden, Ihre Prü-
fungsleistungen bleiben beim Ausstieg erhalten und Sie können zu einem 
späteren Zeitpunkt an genau derselben Stelle wieder in Ihr Fern- oder Online-
studium einsteigen. 

Welche Möglichkeiten habe ich?

1.	 Nach Vertragsabschluss für das Studium bzw. nach der Anmeldung für 
eine Weiterbildung haben Sie regulär eine 14-tägige Widerrufsfrist. Sie 
können also in aller Ruhe schauen, ob das Studium wirklich so ist, wie 
Sie es sich vorgestellt haben. 

2.	 Möchten Sie Ihre Weiterbildung nach Ablauf dieser 14 Tage doch nicht 
antreten, können Sie noch bis 2 Wochen vor Kursbeginn zurücktreten – 
dann ist allerdings ein Entgelt von 50 Prozent fällig. 

3.	 Sie können im Studium Urlaubssemester einlegen: Maximal 4 Urlaubs-
semester während des gesamten Studiums und davon höchstens 2 
direkt hintereinander. 

4.	 Sie können nach jedem Semester das Studium abbrechen. Im 1. Semes-
ter gilt eine Kündigungsfrist von 6 Wochen zum Semesterende, danach 
können Sie jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten kündigen.  

5.	 Wenn Sie aussteigen, sind die bereits absolvierten Leistungen nicht ver-
loren, denn akademische Leistungen verfallen nicht. Wir bieten Ihnen 
die Möglichkeit, Ihnen Zertifikate oder eine Leistungsübersicht für Ihre 
Module auszustellen. Für eine Weiterbildung stellen wir Ihnen eine Teil-
nahmebescheinigung inklusive der gelehrten Inhalte aus. 

6.	 Sie können als Gasthörer:in einzelne Module buchen, diese werden ein-
zeln berechnet. Ein Gasthörervertrag gilt regulär für 1 Semester und läuft 
dann aus. 

Gut zu wissen.

Einschreiben 
ohne finanzielles Risiko
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10 % Rabatt für WINGS-Alumni

Sie haben bereits ein Studium oder eine Weiterbildung bei 
uns gemacht und interessieren sich für ein weiteres Pro-
gramm? Dann können Sie sich auf unseren Alumni-Rabatt 
in Höhe von 10 Prozent auf jede weitere Weiterbildung und 
jedes weitere Studium freuen. 

Ermäßigungen für Studierende

Sobald Sie im Fernstudium an der Hochschule Wismar imma-
trikuliert sind, können Sie generelle Ermäßigungen und 
Rabatte für Studierende nutzen, wie z. B. günstigere Zeitungs-
abonnements, Bahntickets und Software. Bitte beachten Sie 
hierbei die geltenden Altersbeschränkungen für Studierende.

Ratenzahlung

Bei uns können Sie den Semesterbeitrag ganz bequem in 
2 Teilbeträgen zahlen. Alternativ besteht auch die Möglich-
keit einer monatlichen Ratenzahlung (zzgl. Ratenzahlungs-
gebühr). Bitte geben Sie uns im Zulassungsantrag zum 
Fernstudium einen entsprechenden Hinweis. Auch bei den 
Weiterbildungen ist eine Ratenzahlung möglich.

Vergünstigungen.

Welche finanziellen   
Vorteile kann ich nutzen?

Wen frage ich am besten?

Viele Firmen sind durchaus offen für Weiterbildungen bei ihren Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen. Es lohnt sich also, zunächst bei Kolleg:innen und der Personalab-
teilung vorzufühlen, wie in Ihrem Unternehmen die Einstellung dazu ist. Erkundigen 
Sie sich auch nach einem günstigen Zeitpunkt, die Frage nach der Förderung zu stel-
len – am besten bevor es in die Jahresplanung der Budgets geht. 

Wann unterstützen Unternehmen Weiterbildungsmaßnahmen?

Unternehmen sind oft bereit, Maßnahmen zu zahlen oder zu unterstützen, wenn 
sie gut zur Aufgabenbeschreibung der Stelle passen oder diese erweitern. Manche 
Firmen nutzen die Chance, so ihre Mitarbeiter:innen längerfristig an das Unterneh-
men zu binden. Eine Weiterbildung kann auch eine Belohnung sein – anstelle einer 
Gehaltserhöhung etwa.

Wie bereite ich das Gespräch optimal vor?

Stellen Sie eine Mappe mit Infomaterial zusammen, die Sie vorlegen können. Hier 
sollten die Inhalte, der Anbieter, der zeitliche Aufwand und die Kosten dargestellt 
sein. In unseren Infobroschüren finden Sie einen guten Überblick über diese The-
men. Bereiten Sie sich auf u.a. diese Fragen vor:

	■ Welches Wissen erwerben oder vertiefen Sie? 
	■ Welche neuen Kompetenzen besitzen Sie danach? Streichen Sie die neuen Kennt-
nisse heraus.

	■ Wie profitiert Ihr Unternehmen von Ihrer Weiterbildungsmaßnahme? 
	■ Welche Prozesse oder Aufgaben werden durch Ihre Fortbildung effektiver erledigt?
	■ Welche positiven Veränderungen bringt die Fortbildung Ihrem Team? 
	■ Führt die Weiterbildung dazu, dass Sie vielseitiger oder woanders einsetzbar sind? 
	■ Können durch Ihr neues Know-how Ressourcen eingespart werden, die bisher aus-
gelagert werden müssen?

How to do.

Wie überzeuge ich meine  
Chef:in, mich zu unterstützen?
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Sonderausgabenabzug für das Erststudium

Wer im Erststudium oder in der Erstausbildung ein zu versteu-
erndes Einkommen hat, kann die Kosten, die in der Ausbil-
dungszeit anfallen, als Sonderausgaben steuerlich geltend 
machen. 

Bildung als Werbungskosten absetzen

Die Kosten für ein Studium nach einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung (Zweitstudium) können in voller Höhe als 
Werbungskosten steuerlich geltend gemacht werden.

Als Werbungskosten abgesetzt werden können:
	■ Semesterbeiträge
	■ Fahrtkosten (Bahnkarte, Benzin, etc.) 
	■ Arbeitsmittel (Bücher, Blöcke, Stifte)
	■ Übernachtungskosten usw. 

Zu beachten ist, dass dafür jedes Jahr eine Steuererklärung 
abgegeben werden muss. Für ausführliche Informationen zu 
Ihren steuerlichen Vorteilen wenden Sie sich bitte an das für 
Sie zuständige Finanzamt. 

Semesterbeiträge absetzen.

Kann ich über die Steuer
Geld zurückbekommen?



KfW-Bildungskredit 

Der Bildungskredit ist ein Darlehen des Bundes 
und richtet sich an Vollzeitstudierende, die mindes-
tens das erste Jahr des Bachelorstudiums bestan-
den haben. Auf diese Weise soll die Ausbildung 
gesichert, bzw. beschleunigt werden. Der Kredit 
wird unabhängig vom Einkommen der Eltern oder 
des Lebenspartners gewährt. Das max. Kreditvo-
lumen beträgt 7.200 EUR über 2 Jahre, wobei die 
Rückzahlung 4 Jahre nach Auszahlung der ersten 
Rate beginnt. Der Antrag wird beim Bundesverwal-
tungsamt gestellt, die Abwicklung übernimmt die 
KfW-Bank.

Wer wird gefördert?
Studierende unter 36 Jahren, die sich in einem fort-
geschrittenen Studienabschnitt befinden

	■ Bachelor-Studierende müssen das erste Studien-
jahr erfolgreich abgeschlossen haben

	■ Master-Studierende müssen ein vorangegange-
nes, erfolgreiches Hochschulstudium vorweisen

Mehr Infos:	
     www.bva.bund.de 
    + 49 228 993584-492

Förderung durch den Hildegardis-Verein

Der Hildegardis-Verein fördert Frauen aller Alters-
stufen, Fachrichtungen und Nationalitäten. Der 
maximale Förderbetrag von 10.000 EUR soll dazu 
dienen, Familie und Beruf besser vereinen zu kön-
nen und Frauen in ihren Stärken bekräftigen. Die 
Förderung endet mit Abschluss der Ausbildungszeit 
oder mit Erreichen des Maximalbetrags. 

Wer wird gefördert?
	■ Frauen mit christlicher Konfession
	■ Studentinnen, Auszubildende oder Teilnehmerin-
nen einer bereits fortgeschrittenen Weiterbildung

	■ Zusätzlich werden Studiendarlehen für Allein
erziehende gewährt 

Mehr Infos:
    www.hildegardis-verein.de
    + 49 228 9659-249

  post@hildegardis-verein.de

Deutschlandstipendium

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
fördert mit dem Deutschlandstipendium Studie-
rende, die nicht nur gute Noten haben, sondern 
auch gesellschaftliches Engagement zeigen. Durch 
eine Unterstützung von 300 EUR monatlich sollen 
die Stipendiaten ihr Potenzial voll entfalten können. 
Die Unterstützung trägt zur einen Hälfte der Staat 
und zur anderen private Förderer. Die Bewerbung 
für das Deutschlandstipendium läuft direkt über die 
zuständige Hochschule.

Wer wird gefördert?
Begabte und ambitionierte Studierende aller Fächer 
mit herausragenden Noten und gesellschaftlichem 
Engagement.

Mehr Infos:	
    www.wings.de/deutschlandstipendium

Oder direkt bei der Hochschule Wismar:
      Sophie Hofmann 
     +49 3841 753–7186

   sophie.hofmann@hs-wismar.de

Studienstiftung des deutschen Volkes

Die Studienstiftung fördert Studierende, deren 
Begabung und Persönlichkeit besondere Leistungen 
im Dienst der Allgemeinheit erwarten lassen. Die 
Geförderten erhalten eine monatliche Studienkos-
tenpauschale von 300 EUR. Zusätzlich können sie, 
abhängig von der finanziellen Situation der Familie, 
ein Lebenshaltungsstipendium von monatlich bis 
zu 744 EUR beziehen. 
Wichtig: Die Förderung ist nur für Vollzeitstudie-
rende möglich. Unsere reinen Onlinestudiengänge 
können in Vollzeit studiert werden.  Die WINGS 
Masterprogramme können nur in Teilzeit studiert 
werden.

Wer wird gefördert?
	■ Studierende im Erststudium
	■ Vollzeitstudierende

Mehr Infos:	
     www.studienstiftung.de
     +49 228 8209-60

   info@studienstiftung.de

Garantiefonds – Hochschulbereich 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend fördert die Otto Ben-
ecke Stiftung e. V. die Aufwendungen von Weiterbil-
dungsmaßnahmen für junge Spätaussiedler:innen 
und junge ausländische Zuwanderer und Zuwande-
rinnen. Dabei werden sowohl die Kosten, die durch 
die Vorbereitung auf ein Hochschulstudium anfal-
len, als auch die Kosten, die währen des Studiums 
entstehen, gefördert. Ziel ist es, Asylberechtigte 
durch Bildungsmaßnahmen besser zu integrieren. 

Mehr Infos:	
    www.bildungsberatung-gfh.de
    + 49 221 944-8529

  bildungsberatung@jugendsozialarbeit.de

Begabtenförderung für Berufserfahrene

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
unterstützt Weiterbildungsmaßnahmen von Berufs-
erfahrenen mit zwei Förderprogrammen:

	■ „Das Weiterbildungsstipendium“, fördert Absol-
vierende von dualen Studiengängen und Aus-
bildungen unter 25 Jahren, die ihren beruflichen  
Horizont durch eine Weiterbildung erweitern wol-
len. Durch das Stipendium kann eine Weiterbil-
dungsmaßnahme von bis zu drei Jahren finanziert 
werden. 

	■ „Das Aufstiegsstipendium“ soll vor allem Frauen 
und Männer mit Berufserfahrung ansprechen, die 
hoch motiviert sind, ein Studium anzufangen, um 
so ihre beruflichen Optionen und damit ihre Auf
stiegschancen zu verbessern. 

Personen, die berufsbegleitend studieren, können 
jährlich bis zu 2.700 EUR Zuschuss erhalten. 

Mehr Infos:
    www.sbb-stipendien.de
    + 49 228 629-310

  info@sbb-stipendien.de
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BAföG

Durch das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) soll 
sichergestellt werden, dass junge Erwachsene einer Aus-
bildung ihrer Wahl nachgehen können, auch wenn dies die 
finanzielle Situation ihrer Eltern nicht zulässt. Gefördert wer-
den bis zu 861 EUR monatlich, wobei in der Regel die Hälfte 
zurückgezahlt werden muss. 

Wer wird gefördert?
	■ Bachelor-Studierende unter 30 Jahren
	■ Master-Studierende unter 35 Jahren (nur Vollzeit)
	■ das Erststudium
	■ primär Vollzeitstudiengänge

Mehr Infos:
    www.bafög.de 
    + 49 800 2236341

KfW-Studienkredit

Der KfW-Studienkredit bietet Studierenden eine finanzi-
elle Unterstützung unabhängig vom Einkommen. Beantragt 
werden kann der Kredit – ohne Sicherheiten – fürs Erst- 
und Zweitstudium, postgradual sowie bei Promotion. Der  
Kreditnehmende kann zwischen einer flexiblen monatlichen 
Auszahlungsrate von bis zu 650 EUR wählen. Der Studienkre-
dit ist kombinierbar mit BAföG und mit dem Bildungskredit 
und soll die Lebenshaltungskosten während des Studiums 
decken.

Wer wird gefördert?
	■ Studierende einer staatlichen und  staatlich anerkannten 
Hochschule bis max. 44 Jahren

	■ Vollzeit-, Teilzeit- und berufsbegleitende Studiengänge wer-
den gefördert

Mehr Infos:	
    www.kfw.de

  info@kfw.de 

Der Staat unterstützt Sie.

Welche länderübergreifenden
Förderungen gibt es?



Cusanuswerk e.V.

Das Cusanuswerk ist ein Begabtenförderwerk, das 
als Mittlerorganisation der staatlichen Begabten-
förderung besonders leistungsstarke und verant-
wortungsbewusste Studierende und Promovierende 
finanziell und ideell fördert. 

Wer wird gefördert?
	■ Katholische Studierende (in Vollzeit)
	■ Katholische Promovierende (in Vollzeit)

Weitere Informationen erhalten Sie unter:	
     www.cusanuswerk.de
     + 49 228 98384-0

   info@cusanuswerk.de

Evangelisches Studienwerk Villigst e. V.

Das Evangelische Studienwerk fördert rund 1.500 
Studierende und 300 Promovierende aller Studi-
enfächer an Fachhochschulen und Universitäten 
in ganz Deutschland. Die Stipendiaten erhalten 
ein monatliches Stipendium und Zugang zu einem 
umfassenden Bildungsprogramm.
Die finanzielle Förderung umfasst bei familienver-
sicherten Studierenden bis zu 752 EUR monatlich 
zzgl. 300 EUR Studienkostenpauschale sowie wei-
tere Leistungen, beispielsweise für Auslandsaufent-
halte.

Wer wird gefördert? 
	■ Evangelische Studierende (in Vollzeit)
	■ Evangelische Promovierende (in Vollzeit)

Mehr Infos:
     www.evstudienwerk.de
     + 49 02304755-363

   info@evstudienwerk.de

Heinrich Böll Stiftung e. V.

Die Heinrich-Böll-Stiftung fördert im Jahr ca. 1400 
Studierende und Promovierende aller Fachrichtun-
gen und Nationalitäten sowohl in Universitäten als 
auch in Fach-/ Hochschulen im Inland. Erwartet wer-
den hervorragende Studien- bzw. wissenschaftliche 
Leistungen, gesellschaftliches Engagement und 
politisches Interesse sowie eine aktive Auseinan-
dersetzung mit den Themen Ökologie und Nachhal-
tigkeit, Demokratie und Menschenrechte, Selbst
bestimmung und Gerechtigkeit.    

Wer wird gefördert?
	■ Studierende
	■ Promovierende

Mehr Infos:	
     www.boell.de
     +49 30 285-340

   info@boell.de

Hanns Seidel-Stiftung e. V. 

Die Hanns Seidel-Stiftung fördert den Akademiker-
nachwuchs. Neben rein finanzieller Förderung gibt 
es viele ideelle Angebote und Möglichkeiten. Die 
Höhe des Stipendiums liegt für Studienstipendien 
bei max. 752 EUR monatlich zuzüglich einer Studi-
enkostenpauschale von 300 EUR, für Promotions-
stipendien bei max. 1.350 EUR monatlich zuzüglich 
einer Forschungskostenpauschale von 100 EUR. 
Das Stipendium muss nicht zurückgezahlt werden.
Wichtig: Auch ein Masterstudium kann gefördert 
werden. Die Bewerbung muss jedoch noch vor Auf-
nahme des Studiums erfolgen, da die Mindestförde-
rungsdauer vier Semester beträgt. 

Wer wird gefördert?
	■ Studierende
	■ Promovierende

Mehr Infos:
    www.hss.de
     + 49 89 1258-301

   studienfoerderung@hss.de 
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Nordrhein-Westfalen – Bildungsscheck

Mit dem Bildungsscheck werden Maßnahmen zur 
Weiterbildung gefördert. Diese müssen entweder 
der beruflichen Qualifizierung oder der fachlichen 
Kompetenz dienen. Die Weiterbildung wird bis zu 50 
Prozent finanziert und darf maximal 500 EUR kosten. 

Wer wird gefördert?
	■ Beschäftigte in kleinen und mittelständigen Un-
ternehmen mit Sitz in NRW

	■ Das zu versteuernde Jahreseinkommen muss 
mehr als 20.000 EUR sowie nicht mehr als 40.000 
EUR betragen. 

Weitere Informationen zum Bildungsscheck erhal-
ten Sie in allen örtlich zuständigen Beratungsstellen 
NRWs. 

Hier finden Sie viele weitere Förderungen

www.iwwb.de

www.studienfinanzierung.de

www.stipendiumplus.de

www.foerderdatenbank.de

www.mystipendium.de

www.begabungslotse.de
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Mecklenburg-Vorpommern – Bildungsscheck 
für Unternehmen und Gründer:innen 

Mit dem Bildungsscheck für Unternehmen und 
Gründer:innen werden Maßnahmen zur beruflichen 
Weiterbildung gefördert. Der Bildungsscheck soll 
die Weiterbildung in kleinen und mittelständischen 
Betrieben fördern. Unternehmen können den Bil-
dungsscheck für Mitarbeiter:innen erhalten, die an 
einer beruflichen Weiterbildung teilnehmen möch-
ten. Es werden bis zu 50 Prozent der Kosten bezu-
schusst, höchstens jedoch 500 EUR pro Bildungs-
scheck. 

Wer wird gefördert?
	■ Unternehmen
	■ Existenzgründer:innen
	■ Unternehmensnachfolger:innen

Weitere Informationen erhalten Sie unter:	
     www.gsa-schwerin.de
     + 49 385 55775-0

   info@gsa-schwerin.de

Der Staat unterstützt Sie.

Welche länderspezifischen
Förderungen gibt es?

Viele Bundesländer bieten spezifische Förderungen für Studierende an. Etwa den 
Bildungsscheck, den Sie z. B. in Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen 
beantragen können. Die Förderungen der Länder sind von den jeweils dafür vorgese-
henen Fördertöpfen abhängig und unterliegen dementsprechend einem recht häufi-
gen Wandel. Für eine Recherche zu länderspezifischen Fördermöglichkeiten in Ihrem 
Bundesland können Sie u. a. die unten aufgeführten Websites nutzen.
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Der BFD unterstützt Sie.

Gibt es eine besondere
Förderung für Zeitsoldat:innen?
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Für Soldatinnen und Soldaten auf Zeit (SaZ) gelten folgende 
grundsätzliche Regelungen für die Dauer und Höhe der Förderung:

Anspruch auf Förderung 
schulischer und berufl icher 

Bildung nach der Wehrdienstzeit 
(§ 5 SVG)

Kostenhöchstgrenze
(§ 6 SVG i.V.m. § 19 BFöV)

SaZ 4 < 5 12 Monate 5.000 EUR

SaZ 5 < 6 18 Monate 7.000 EUR

SaZ 6 < 7 24 Monate 9.000 EUR

SaZ 7 < 8 30 Monate 11.000 EUR

SaZ 8 < 9 36 Monate 13.000 EUR

SaZ 9 < 10 42 Monate 15.000 EUR

SaZ 10 < 11 48 Monate 17.000 EUR

SaZ 11 < 12 54 Monate 19.000 EUR

SaZ 12+ 60 Monate 21.000 EUR

Offi  ziere mit Studium < 12 * 12 Monate 5.000 EUR

Offi  ziere mit Studium 12+ * 24 Monate 9.000 EUR

Offi  ziere mit Studium 4+ * 7 – 36 Monate je nach Dienstzeit siehe § 19 Abs. 2 BFöV

BO 41 ohne Studium * 36 Monate 13.000 EUR

BO 41 mit Studium * 24 Monate 9.000 EUR

* Nähere Informationen erfragen Sie bitte beim BFD.

Grundsätzlich ist man bei der Bundeswehr Soldat auf Zeit, 
daher sollte man schon mit einem Auge schauen, wie es da-
nach weitergehen könnte.“

Oberleutnant Marvin Klaue 
Absolvent und Bachelor Sportmanagement

Der Berufsförderungsdienst (BFD) unterstützt Solda-
tinnen und Soldaten beim Übergang in das zivile Berufs-
leben und finanziert die staatlichen Online- oder Fern-
studiengänge der WINGS. 

ie Bundeswehr-Universitäten haben Ihr Wunschstudium nicht 
im Portfolio? Dann ist vielleicht ein Master-, Bachelor- oder 
Diplom-Fernstudium etwas für Sie. So können Sie neue beruf-

liche Chancen entdecken und sich rechtzeitig um die nötigen Zusatz-
qualifikationen kümmern. Die zeitliche und finanzielle  Förderung ist 
von Ihrer Verpflichtungsdauer abhängig (s. Grafik). Für detaillierte 
Informationen wenden Sie sich bitte an den BFD. Dort bekommen Sie 
eine Beratung, die individuell auf Sie zugeschnitten ist. 

Mehr Informationen zur Förderung finden Sie unter:

fernstudium-bundeswehr.de

Good to know. Die entsprechenden Formulare zum 
Beantragen der Maßnahmen erhalten Sie bei Ihrem 
BFD vor Ort. Bitte denken Sie daran, Ihre Weiterbildun-
gen recht zeitig zu planen und zu beantragen, da vorab 
eine Genehmigung durch den BFD  erfolgen muss.

Hier können Sie alle Konditionen einsehen:
bundeswehrservice.de/berufsfoerderung-zeitsoldat
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Persönliche Studienberatung

Sie haben noch Fragen zur Finanzierung? Dann wen-
den Sie sich gern an unsere Beraterin. Im persönli-
chen Gespräch können wir genau auf Ihre Fragestel-
lungen eingehen und Ihnen sicherlich  weiterhelfen. 

Weiter informieren

Über den aktuellen Stand vieler Fördermöglichkeiten  
können Sie sich auf der Seite des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Energie infor mieren: 

foerderdatenbank.de

Individueller Beratungstermin

Oder nutzen Sie unser Terminplanungstool und ver-
einbaren Sie einen individuellen Beratungstermin.

wings.de/beratung

Online bewerben

Sie haben sich für ein Fernstudium oder eine Weiter-
bildung entschieden? Dann nutzen Sie die Online-
Bewerbung unter:

wings.de/bewerbung

Online-Infoveranstaltung

Wir bieten regelmäßig Online-Infoveranstaltungen  
an. Hier besprechen wir die Inhalte, den Studien-
verlauf, die Organisation und berufliche Optionen. 
Außerdem können Sie im Chat live Ihre Fragen stel-
len. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 

wings.de/info

Social Media

Sie möchten noch mehr WINGS? Dann schauen Sie 
auf unseren Social Media Kanälen vorbei.

#machterfolgreicher

    

Persönlich. 

Wir sind
für Sie da!8

Wir beraten
Sie gerne.

Claudia Gasch
Ihre Ansprechpartnerin

 +49 3841 753- 7586
 c.gasch@wings.hs-wismar.de
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Bachelor

Accounting & Controlling
8 Semester – Bachelor of Arts (B.A.)

Betriebswirtschaft
6 bzw. 8 Semester – Bachelor of Arts (B.A.)

Gesundheitsmanagement 
6 bzw. 8 Semester – Bachelor of Arts (B.A.)

IT-Forensik
8 Semester – Bachelor of Engineering (B.Eng.) 

Marketing
8 Semester – Bachelor of Arts (B.A.)

New Work & Transformation Management
6 bzw. 8 Semester – Bachelor of Arts (B.A.)

Personalmanagement
6 bzw. 8 Semester – Bachelor of Arts (B.A.)

Projekt- & Prozessmanagement
8 Semester – Bachelor of Arts (B.A.)

Rechtliche Betreuung
7 Semester – Bachelor of Arts (B.A.)

Rechtswissenschaft für Notarfachwirte
8 Semester – Bachelor of Laws (LL.B.)

Rechtswissenschaft für Rechtsfachwirte
8 Semester – Bachelor of Laws (LL.B.)

Sozialmanagement
6 bzw. 8 Semester – Bachelor of Arts (B.A.)

Sportmanagement
7 Semester – Bachelor of Arts (B.A.)

Wirtschaftsinformatik
8 Semester – Bachelor of Science (B.Sc.)

Wirtschaftspsychologie
8 Semester – Bachelor of Science (B.Sc.)

Wirtschaftsrecht
6, 8 oder 10 Semester – Bachelor of Laws (LL.B.)

Master

Architektur & Umwelt
4 bzw. 6 Semester – Master of Science (M.Sc.)

Bautenschutz
4 Semester – Master of Science (M.Sc.)

Digital Commerce, Marketing & Psychology
4 Semester – Master of Science (M.Sc.)

Facility Management
4 Semester – Master of Science (M.Sc.)

Integrative StadtLand-Entwicklung
5 Semester – Master of Science (M.Sc.)

IT-Sicherheit & Forensik
4 Semester – Master of Engineering (M.Eng.) 

Legal Tech
4 Semester – Master of Laws (LL.M.) 

Lighting Design
5 Semester – Master of Arts (M.A.)

MBA Business Consulting
4 Semester – Master of Business Administration
(MBA)

MBA General Management
4 Semester – Master of Business Administration
(MBA)

MBA Gesundheitsmanagement
4 Semester – Master of Business Administration
(MBA)

MBA Human Resource Management
4 Semester – Master of Business Administration
(MBA)

MBA International Logistics & Trade 
4 Semester – Master of Business Administration
(MBA)

Quality Management
4 Semester – Master of Engineering (M.Eng.)

Sales & Marketing
4 Semester – Master of Arts (M.A.)

Sportmanagement
4 Semester – Master of Arts (M.A.)

Wirtschaftsinformatik
5 Semester – Master of Science (M.Sc.)

Wirtschaftsingenieurwesen
4 Semester – Master of Engineering (M.Eng.)

Weiterbildung

Change Management
3 Monate – Hochschulzertifikat

Familienmediation 
4 bzw. 12 Monate – Hochschulzertifikat

Mediation
10 Monate – Hochschulzertifikat 

Personalpsychologie 
3 Monate – Hochschulzertifikat

Sachkunde Berufsbetreuung
3 Semester – Hochschulzertifikat

Senior Business Coach 
3 – 4 Monate – Hochschulzertifikat 

Sportmedizin für Trainer & Manager
6 Monate – Hochschulzertifikat 

Systemischer Business Coach 
5 – 7 Monate – Hochschulzertifikat 

Wirtschaftsmediation 
4 bzw. 12 Monate – Hochschulzertifikat 
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Das bieten wir außerdem.

Onlinestudium, Fernstudium
oder Weiterbildung9
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